
   

 

 

Amtliche Bekanntmachung  

Nr. 33/2021 

                      Veröffentlicht am 30.06.2021 

 

Satzung zur Änderung der Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang „Psychologie“ 

der Fakultät für Naturwissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 

01.07.2020 

 

Auf Grund des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBl. LSA S. 600, 2011, S. 561), 

mehrfach geändert, zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 18. Januar 2021 (GVBl. LSA S. 10) 

hat die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 

Änderung der Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang „Psychologie“ 

 

Die Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang „Psychologie“ der Fakultät für Natur-

wissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 01.07.2020 (Amtliche 

Bekanntmachung Nr. 40/2020 vom 28.07.2020) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 1 

Ziele und Inhalte des Praktikums 

 

(1) Im Berufspraktikum sollen die Studierenden erste praktische Erfahrungen in spe-

zifischen Bereichen der psychologischen Praxis erwerben. Die Studierenden sol-

len sich mit praktischen Besonderheiten des Fachgebietes vertraut machen sowie 

die im Studium erworbenen theoretischen Kenntnisse mit berufspraktischen 

Kompetenzen verbinden. Den Studierenden soll mit dem Praktikum ermöglicht 

werden, sich in der psychologischen Praxis in unterschiedlichen Berufsfeldern 

exemplarisch zu orientieren, psychologische Arbeitstechniken unter Anleitung zu 

üben sowie sich mit organisatorischen und sozialen Verhältnissen der Berufspra-

xis bzw. mit den praxisbedingten Voraussetzungen psychologisch-praktischer 

Tätigkeiten bekannt zu machen. Zusätzlich sollen sich die Studierenden mit den 

ethischen Aspekten der Berufspraxis auseinandersetzen. 

 

(2) Für Studierende, die das Bachelorstudium nach den gesetzlichen Vorgaben für 

einen Bachelorstudiengang aus § 7 und § 9 des Gesetzes über den Beruf der Psy-

chotherapeutin und des Psychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - 

PsychThG) vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1604), zuletzt geändert durch Arti-

kel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und der Anlage 1 zu § 8 

Nr. 1 der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-

ten (PsychThApprO) vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448) absolvieren möchten, sind 

besondere Regelungen zu beachten. Die berufsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Approbation als Psychotherapeut und Psychotherapeutin werden nur erfüllt, 



   

wenn nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 PsychThApprO die Berufspraktika entspre-

chend Anlage 1a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-

gang „Psychologie“ vom 06.05.2020 (Bekanntmachung Nr. 23/2020) in der je-

weils geltenden Fassung der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg belegt 

und erfolgreich abgeschlossen wurden.“ 

 

2. In § 6 Absatz 3 werden die Worte „Anerkennung des Berufspraktikums“ durch die Worte 

„erfolgreiche Absolvierung des Praktikums“ ersetzt. 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in Kraft. 

 

Ausgefertigt auf Beschluss des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaften vom 

05.05.2021 und des Senats der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom  

26.05.2021. 

 

Magdeburg, 03.06.2021 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan 

Rektor 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 

 


